
2. Abtheilung. 2. Kapitel. 

Gefchichtlihe Entwirklung des Wallerrechts. 
1. Zuhalt und Umfang des Wafjerrechts. Sefetstiche Negeluug der 

Wafjerverwaltung. 

Beränderlich wie die Welle, die nicht am Boden haftet, in Jahrhunderte 
umfaffender gleihmäßiger Arbeit fruchtbare Aecker und Wiefen jehafft und in 
wenigen Augenbliden alte Kulturflächen in ertraglofe Sände verwandelt, find 
die Verhältniffe, ‚welche das DVorhandenjein der großen Ströme hervorruft. 
Dementjprechend unterliegen auch die Nechte, die diefe Verhältniffe regeln follen, 
vielfachen Wechjel. Smmer find die von der Natur felbit hergeftellten älteften 
Weltjtvaßgen bedeutfam für die Entwiclung der Anwohner und deren Zufanmen- 
faffung zu ftaatlichen Verbänden, fir ihre Beziehungen unter einander und zu 
den angrenzenden und entfernteren Nationen gewejen. Schiffahrt, Fijcherei und 
Handel auf der einen, die jtändige Bertheidigung von Haus und Hof gegen 
zerjtörende Hochfluthen und verderbliche Eisgänge auf der anderen Seite beein- 
fluffen in hohem Maße die gefanmte Lebensführung der Stromanlieger, ihren 
Handel, ihre mduftrie, ihren Ackerbau und ihr Necht. 

Smwieweit diefer Einfluß ein größerer oder geringerer tft, wird Durch 

zahlreiche Umftände bedingt. Die Dimenfionen der Ströme, die Mächtigfeit 
ihrer Zuflüffe, die Befchaffenheit ihres Untergrumdes und ihrer Ufer, das Bor- 

-handenfein die Schiffahrt ftörender Niffe und Sandbänfe, Untiefen und Strudel, 
die freie Verbindung mit dem Meere, der Neichthum der angrenzenden Gebiete 
und des Hinterlandes an marktwürdigen Erzeugniffen, die Nähe großer, fin den 
Schiffbau geeignetee Waldbeftände und eine Neihe anderer Faktoren prechen 
hierbei mit. Fe wichtiger der Strom für die Eriftenz feiner Anwohner wird, 
je veger fich der Verkehr auf ihm geftaltet und je höher der Werth der an ihn 
grenzenden Grumdftücte fteigt, defto mehr tritt die Sorge für feine Negulirung 
al3 Schiffahrtsrinne und die Sicherung feiner Ufer gegen Ueberfluthungen und 

- Durchbriche in den Vordergrund. Dem entjpricht aber auch die Steigerung der 
Nothwendigkeit die Nechtsfphären derer, die ihn nußen, gegen einander abzu- 

grenzen, feite Normen für den fich auf ihm volßiehenden Verkehr aufzuftellen 
und den UÜferfchug gefeßlich zu vegeln.
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Die Größe der hierdurch erwachjenden Aufgaben legt ihre Durchführung 
in erfter Linie in die Hand des Staates, in zweiter in diejenige großer, zu diejem 
Behufe gebildeter Verbände. Der Staat muß fehon deshalb eingreifen, weil 
num er die widerftreitenden \intereffen der einzelnen Berufsftände gebührend aus- 
zugleichen vermag. Der Kaufmann und der Needer fordern Anderes von dem 
Strome, al3 der Landwirth und der Waffermüller. Zwifchen dem Fijcher, dem 

Schiffer und den Gewerbetreibenden muß eine billige Auseinanderjegung jtatt- 
finden, die einem Jeden den Betrieb feines Berufes und damit die Gewinnung 
feines Unterhalts unter angemefjener Schonung der „Interejjen des Anderen ge- 
währleiftet. Und jelbjt innerhalb diefer Berufsftände macht die Verjchiedenheit 
der ntereffen eine gejegliche Negelung nothwendig. Dem emen Grundjtücs- 
befiger bringt ein Schußdeich die erfehnte Sicherung feines Landes vor Ausrifjen 
und Meberfandungen, den anderen nimmt ev die jährliche Ueberftauung feiner 
Wiefen mit dem befruchtenden Schlid. Der Berfonendampfer und der getreidelte 
Biegelfahn behindern einander in der Fahrt und machen fich das VBorrecht bei der 
Durchfahrt von Brücken und Fährverbindungen ftreitig. Der Anwohner will zu: 
gleich einen ihn vom Strome trennenden Mferdamm und einen bequemen Zugang zum 
Waffer und zu der ihn mit dem gegenüber liegenden Ufer verbindenden Fähre. 

Das allgemeine öffentliche Intereffe zwingt das Privatinterefje, hinter ihm 
zuvichzutveten, und hieraus ergeben fich als unvermeidlich zahlreiche Eingriffe in 

den Bereich des dem Einzelnen zuftehenden Privatrechts. Er darf nicht bauen 

wie er will, ev hat nicht das Necht, feine Hecker eigenmächtig durch Ummwallung 
zu jchügen, die ihm gejeglich als Eigenthümer zuftehende Anlandung bleibt im 
Beige des Staates, bis diefer eS für angezeigt erachtet, fie ihm als ausgebildet 
zu übergeben. Alle diefe DVerhältniffe und. Beziehungen find eimem ftetigen 

Wechjel unterworfen, und dementjprechend wandeln fich auch die maßgebenden 
Nechtsvorfchriften. Zudem erfchliegen die Fortjchritte dev Wiffenichaft und der 
Technik auch auf diefem Gebiete fortdauernd neue Gefichtspunkte. Exit vor 

Kurzem ift dem Staate aus der Erfenntniß, daß die fließende Welle und der 
fich auf ihr volziehende Verkehr Hauptträger von Seuchengefahren find, die um- 
fafjende, fchwierige und Eoftipielige Aufgabe erwachjen, durch geeignete Maß: 
nahmen die Emfchleppung und Verbreitung von Epidemien auf den Strömen 
und durch fie zu hindern, und gerade auf der Weichjel ift diefe Aufgabe gegen- 
über der dringenden Choleragefahr von dem xvuffiichen Often her während der 
Sahre 1892/93 durch Schaffung eines eigenartigen Neberwachungsdienftes und 
einer Neihe hiermit im Zufammenhange ftehender Maßnahmen muftergültig ge- 
(öft worden. Ein weites Feld aber hat fich dem Unternehmungsgeifte der amı 
Strome anfäffigen Bevölkerung dadurch erfchloffen, daß die gewaltige Triebfraft 

-der Gemwäfjer immer mehr in den Dienft der Jnduftrie geftellt und für die ver- 
jchiedenartigften öffentlichen und privaten Zwecke verwendet wird. 

Yücht zu überfehen ift ferner, daß bei den Strömen, welche, wie die 
Weichjel, nicht einem Lande angehören, jondern die Gebiete mehrerer Staaten . 
durchziehen, ein internationaler Verkehr auf dem Strome unausbleiblich ift, deijen 
völferrechtliche Negelung im Wege des Abjchlufjes von Staatsverträgen ver- 
Schiedenften Juhalts erfolgen muß.
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So hat ich hinfichtlich der Ströme, deren Welle immer al3 Gemeingut ge- 

golten hat und deren Nugung jo gut wie feinen Befchränktungen unterworfen war, 

allmählich ein fomplizirtes Nechtsyften gebildet, defjen einheitliche Kodifizirung 
bei den großen, in der Sache Liegenden Schwierigkeiten und der Mannigfaltig- 

feit der Materie bisher nicht hat bewerkitelligt werden können. Auch das Bürger- 
liche Gejegbuch jieht demgemäß von einem Eingehen auf diejelbe ab; das zu 
demfelben erlafjene Einführungsgefeg vom 18. Auguft 1896 bejagt im 

Art. 65. 
„Unberührt bleiben die Landesgefeglichen Vorjchriften, welche dem Waffer- 

vechte angehören, mit Eimfchluß des Mühlenvechts, des Flößrechts und des 

Slößereivechts, jowie der Vorjehriften zur Beförderung der Bewäfjerung und 

Entwäfjerung der Grundftüche und dev Borfchriften über Anlandungen, entjtehende 

Snfeln und verlajjene Flußbetten“, 
ferner im rt. 66. 

„Unberührt bleiben die landesgejeglichen VBorjehriften, welche dem Deich- 
und Sielrecht angehören, und nach Art. 69 bleiben auch die Landesgefeglichen 
Vorschriften über die Fifcherei in Geltung, unbefchadet dev Vorjchrift des $ 958 

Abj. 2 des Bürgerlichen Gefeßbuchs, nach der das Eigenthum hevrenlofer be- 
weglicher Sachen durch die Befignahme nicht erworben wird, wenn die Aneignung 
gejeglich verboten ift oder wenn durch die Beligergreifung das Aneignungsrecht 
eines Anderen verlegt wird." 

Sn dem Maße, in dem die Bedeutjamkeit der großen Ströme und die 

Verpflichtung des Staates zu ihrer Ausgeftaltung und Ueberwachung allgemeine 

Anerkennung fand, mehrten fich begreiflichev Weife die der Stromverwaltung 
zufallenden Aufgaben und Befugniffe. 

Die Erhaltung der Schiffahrtsrinne und der mit ihr in Verbindung ftehen- 
den, für die Schiffahrt umentbehrlichen Anftalten, wie Häfen und Ladepläße, die 
Anlage neuer und die Wiederherftellung bejchädigter Strombauwerfe, die Weber- 
wachung des gejanmten Deichwejens und die Förderung und Beaufjichtigung 
der durch die Lage der Ländereien zum Strome bedingten Meltorationen, die 

Bewirthichaftung des fisfalifchen Grundbefiges und die Ausbildung der eigenen 

und der fraft Gefeges in ftaatliche Obhut genommenen privaten Anlandungen, 

die Negelung der Schiffahrt durch polizeiliche VBorjchriften und die Auffichts- 

führung über deren Junehaltung bejchäftigen dauernd ein zahlveiches, theilweije 

bejonder3 hierfür vorgebildetes Beamten- und Arbeiterperfonal und machen die 
Beichaffung eines großen Apparat3 von Schiffen, Baggern, Eisbrecheın u. f. w. 
nothwendig, für deren Bemannung, Unterbringung, Erhaltung und Erneuerung 
fortdauernd Sorge getragen werden muß. Fir die Wohlfahrt der dauernd und dev 

zeitweilig bejchäftigten Beamten und Arbeiter ift in angemefjener Weije duch 

Einrichtungen der verjchiedenften Art Fürforge zu treffen; allein die Handhabung 
der Unfall und Kranken-Verficherung hinfichtlich einev nach Taufenden bemefjenen 

Zahl von PBerfonen ftellt eine nennenswerthe Arbeitsbelajtung dar. 

Auch auf dem Gebiete der Verwaltung mangelt e8 noch an einer einheit- 

lichen Oxganifation, welche die gefammten Rechte und Pflichten des Staates in 

einer behördlichen Hand vereinigt; beifpielsweije liegt in dev Bearbeitung der
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Steombau- und der Deichfachen durch verfchiedene Behörden ein feinesweg3 er- 
wünfchter Dualismus. Gerade der Umftand, daß die Smtereffen des Publikums 
hinfichtlich der öffentlichen Ströme jo ungemein verfchiedenartig find, läßt e8 als 
ein Gebot der Nothwendigkeit exfcheinen, die behördliche Zuftändigfeit für alle 
mit dem Strome zufammenhängenden und durch ihn bedingten Angelegenheiten 
einer einheitlichen Gefchäftsftelle zu übertragen. im wefentlicher Schritt nad) 

diefer Richtung hin ift Durch die Verbindung der Strombauverwaltungen mit 

den Ober-PBräfidien der betheiligten Provinzen für mehrere der größten Ströme 
bereits erfolgt. 

2. Aeltere Nechtsgeftaltung. 

ALS der Deutjche Ritterorden in der erften Hälfte des dreizehnten Sahr- 
hundert in Preußen Fuß faßte, um fich binmen weniger Jahrzehnte diefes Land 
durch Kriegs- und Friedensarbeit zu eigen zu machen, brachte er wohl eine Neihe 

von Sagungen mit fich, die feine eigenen Verhältniffe nach feftgefügter Negel 
ordneten, aber fein eigenthünliches echt für das von ihm unterworfene Land. 
Er hatte auch weder Gelegenheit noch Anlaß ein folches zu jchaffen. Selbjt 
der deutjchen Nationalität zugehörig, zog ex deutjche Anftedler in das Land und 
vegelte deren DBerhältnifje auf der Grundlage des heimifchen Rechtes. Es 
gejchah Dies zunächt in der Weile, daß die neu gegründeten oder eroberten 
Städte mit einem Stadtrechte bewidmet wurden, das entweder dem Magdeburgi- 
jehen oder dem Lübifchen Nechte nachgebildet war. Durch die Kulmifche Hand- 

fefte (Thorn, den 28. Dezember 1232) fchrieb der Landmeifter Herrmann Balf 
zunächjt der Stadt Kulm das Magdeburgifche Necht als Landesrecht vor. 1251 
geichah das Gleiche für die Stadt Thorn, und durch eine Reihe von Privilegien 

wurde diejes Necht für eine Anzahl von anderen Städten zum Gefeß erhoben. - 
Nur wenige Städte erhielten abweichend Lübifches Necht, jo Elbing, das, 1237 

durch Lübecker gegründet, welche fich um die von den Nittern angelegte Burg 
herum anfiedelten, 1246 Lübecker Necht erlangte. Das Kulmifche Necht galt im 
Ordenslande, voir diefen wenigen Ausnahmen abgefehen, jo allgemein, daß es, 
wenn auch durch den Gerichtsgebrauch vielfach umgeändert, unter dem Namen 
„ver alte Kolm“ als Landesrecht angejehen wurde. Dasjelbe hatte mit dem 
Schlefifchen Landrechte und dem Schwabenjpiegel eine gemeinfame Quelle.) 

Die Eroberung Weltpreußens durch die Polen vief hierin feine Aenderung 
hevvor. Durch Privilegium des Königs Kafimir von 1476 trat das Kulmifche 
Necht innerhalb der drei Balatinate Kulm, Marienburg und Bommerellen fürn 
{ich an die Stelle der etwa hier und da noch üblich gewefenen Nechte. Nur einige 

Seeftädte behielten das Lübifche Necht, wie vordem. Das von dem wejtpreußi- 

jchen Adel auf dem Thornjchen Landtage vom 6. Juli 1599 verfaßte Landrecht, 
welches, von dem polnischen Könige beftätigt, in dem Fahre feiner Emanation 
unter dem Titel „jus terrestre nobilitatis Prussiae“ in lateinischer Sprache ge- 

druckt wurde, enthielt nur auf den Adelsjtand bezügliche Sonderbeitimmungen, 
die ich indefjen immer als Abweichungen von dem Kulmifchen Nechte kenn- 
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